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Schriftliche Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Stefanie von Berg und Christiane Blömeke (GAL)  
vom 08.09.11 

und Antwort des Senats

Betr.: Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen 

Am 01.09.2011 haben die Senatoren Rabe und Scheele auf einer gemein-
samen Pressekonferenz das Konzept für den Ausbau der Hamburger Grund-
schulen zu Ganztagsschulen vorgestellt, der mit dem kommenden Schuljahr 
beginnen soll. Ab dem Schuljahr 2013/2014 sollen dann alle Grundschulkin-
der an der Ganztägigen Bildung und Betreuung an Schulen (GBS) teilneh-
men können. Für den Ausbau stehen jährlich 115 Millionen Euro zur Verfü-
gung, 30 Millionen mehr als in der letzten Legislaturperiode geplant. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat: 

1. Welche Personalausstattung ist für die GBS-Standorte mit den Sozialin-
dizes 1 und 2 vorgesehen? 

Die Personalausstattung liegt rechnerisch bei einer Erzieher-Kind-Relation von 1 : 19. 
Durch die Einführung eines pädagogischen Budgets wird sich die reale Gruppengröße 
allerdings deutlich reduzieren, da diese Mittel unter anderem zur Verbesserung der 
personellen Ausstattung an den Standorten eingesetzt werden. Die Praxis an den 
Pilotstandorten zeigt zudem, dass die Kinder nur selten an allen Nachmittagen anwe-
send sind, sodass die Gruppen in der Regel aufgrund fehlender Kinder deutlich kleiner 
sind.

2. Wie wird die Essensversorgung geregelt? 

a. Wo essen die Kinder? 

Die Kinder sollen in dafür hergerichteten Speiseräumen beziehungsweise Mensen in 
der Schule essen. Um innerhalb der nächsten zwei Schuljahre eine entsprechende 
Ausstattung an allen Schulen zu gewährleisten, findet derzeit eine Bestandsaufnahme 
der räumlichen Gegebenheiten an den Standorten statt, die noch keine entsprechen-
den Räumlichkeiten haben. Diese bildet die Grundlage für die folgende Bauplanung. 

b. Wie hoch sind die Kosten des Mittagessens? 

Die Kalkulationsgröße für ein Mittagessen liegt nach den bisherigen Planungen bei 
maximal 3,50 Euro. 

c. Wie wird eine Betreuung beim Essen organisiert? 

Die Betreuung der Kinder während des Essens wird durch den jeweiligen Träger der 
Jugendhilfe gewährleistet. 
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3. Wann wird das der ganztägigen Bildung und Betreuung zugrunde liegen-
de pädagogische Konzept erarbeitet und vorgestellt? 

Die Kooperationspartner Schule und Jugendhilfeträger haben die Aufgabe, die päda-
gogischen Konzepte, nach denen sie in ihren jeweiligen Zusammenhängen arbeiten, 
zu einem gemeinsamen pädagogischen Konzept zusammenzuführen. Die Grundsätze 
eines pädagogischen Konzepts für GBS wurden bereits im Schuljahr 2009/2010 ge-
meinsam mit Vertretern der Jugendhilfe, der Schulen, der Bezirke, des Landeseltern-
ausschusses Kindertagesbetreuung und der Elternkammer erarbeitet (siehe dazu 
auch Drs. 19/7782). Für die Erstellung eines gemeinsamen pädagogischen Konzepts 
vor Ort wurde eine „Gliederungshilfe“ erstellt, die alle Standorte bereits im September 
2010 erhalten haben. Darüber hinaus ist geplant, eine allgemeine „Handreichung“ zur 
Erarbeitung pädagogischer Konzepte durch die zuständige Behörde bis Ende 2011 zu 
veröffentlichen. 

4. Was versteht der Senat unter einem „geeigneten Raum“ für die Nachmit-
tagsbetreuung? 

5. Wie gedenkt der Senat sicherzustellen, dass genügend geeignete Räu-
me für die Nachmittagsbetreuung zur Verfügung stehen? 

Für die Nachmittagsbetreuung stehen die Schulflächen des jeweiligen Schulstandorts 
zur Verfügung, deren Nutzung und Ausgestaltung gemeinsam von den Kooperations-
partnern vereinbart und in einem Raumkonzept zusammengeführt werden. 

Die Bedürfnisse der Kinder sowie die inhaltlichen Angebote sollen dabei entsprechend 
berücksichtigt werden.  

6. Gedenkt der Senat, die starre Regelung der festgelegten GBS-Tage und 
die frühe Festlegung der Ferienbetreuung für Eltern flexibler zu gestal-
ten? 

Grundsätzlich soll es bei für alle Beteiligten verlässlichen und planbaren Regelungen 
bleiben. In familien- beziehungsweise berufsbedingten Einzelfällen wird es flexible 
Lösungen geben. 

7. Wie und in welchem Zeitraum gedenkt der Senat, das für die Nachmit-
tagsbetreuung notwendige pädagogische Personal (insbesondere quali-
fizierte Erzieherinnen und Erzieher) zu akquirieren? 

Das pädagogische Personal wird von den Trägern akquiriert. 

8. Wann und in welchem Umfang gedenkt der Senat, eine Evaluation der 
verschiedenen Tranchen der an GBS teilnehmenden Schulen zu gestal-
ten? 

Die Pilotphase wird derzeit durch das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulent-
wicklung evaluiert. Für die Modellphase ist eine gemeinsame Evaluation durch das 
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung mit Wissenschaftlern aus dem 
Bereich der Jugendhilfe geplant. 

9. Welchen Inhalt hat die mit den Anbietern von Kindertagesbetreuung  
geschlossene Grundsatzvereinbarung zur ganztägigen Bildung und Be-
treuung? 

Siehe Anlage. 

10. In welcher Höhe und in welchem Haushaltstitel sind die Mittel für die 
ganztägige Bildung und Betreuung für die Jahre 2011 und 2012 veran-
schlagt? 

Für 2011 sind im Deckungskreis 43 „Kindertagesbetreuung“ für die Hortbetreuung 
einschließlich der Anschlussbetreuung an die Vorschulklassen 95.521.000 Euro und 
für 2012 115.618.000 Euro veranschlagt. Diese Mittel stehen grundsätzlich für die 
Umsetzung der Reform zur Verfügung.  
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11. Welche Fallzahlen liegen der Veranschlagung für die Jahre 2011 und 
2012 zugrunde? 

Der Veranschlagung liegen die Zahlen für die Hortbetreuung zugrunde (siehe Haus-
haltsplan-Entwurf Produktinformationen). Da nicht prognostiziert werden kann, wie 
viele Schulen sich 2012 an der ganztägigen Bildung und Betreuung beteiligen, kann 
zu der Zahl der teilnehmenden Schüler im Jahr 2012 derzeit keine genaue Angabe 
gemacht werden. In 2011 nehmen an den sieben Pilot- und 21 Modellschulen rund 
3.000 Schülerinnen und Schüler teil. Dies erfordert Mittel in Höhe von voraussichtlich 
4,7 Millionen Euro. 

12. In welcher Höhe sind die Mittel für die ganztägige Bildung und Betreuung 
in der mittelfristigen Ausgabenplanung veranschlagt? 

Die für die GBS-Betreuung an den sieben Pilot- und 21 Modellschulen erforderlichen 
Mittel werden im Wege der Anordnungsbefugnis im Titel 4500.671.01 „Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen“ des Einzelplans 4 der Behörde für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration bereitgestellt.

13. Wie viele Kinder sollen in den Jahren 2013 und 2014 an GBS-Stand-
orten betreut werden? 

Ziel ist es, allen Kindern, die für GBS angemeldet werden, einen Platz an einem GBS-
Standort anbieten zu können. Die Planungen gehen davon aus, dass an Grundschu-
len mit einem Ganztagsangebot insgesamt bis zu 40.000 Kinder betreut werden kön-
nen. 

14. Nach Auskunft der Senatoren Rabe und Scheele werden im Vergleich 
zur Veranschlagung des Vorgängersenats 30 Millionen Euro mehr für die 
Umsetzung der GBS zur Verfügung gestellt. Woraus resultieren diese 
Mehrausgaben im Einzelnen? 

Die Mehrausgaben für die Umsetzung der GBS resultieren aus Anhebung der Teilnah-
mequote in den geplanten GBS-Grundschulen auf 50 Prozent aller Kinder im Grund-
schulbereich, der planerischen Berücksichtigung der Lohn- und Sachkostensteigerun-
gen im Kita-Gutscheinsystem für die Jahre 2010, 2011 und 2012 sowie den zusätzli-
chen Vereinbarungen mit den Anbietern der Kindertageseinrichtungen. Dazu gehören 
die Einführung eines pädagogischen Budgets zur Verbesserung der personellen Aus-
stattung in den Gruppen, eine verbesserte finanzielle Ausstattung für die Einrichtung 
von Kooperationszeiten zwischen Schule und Kooperationspartner, zusätzliche Mittel 
zur Abmilderung des Auslastungsrisikos für die Betreuung in den Rand- und Ferien-
zeiten und verbesserte finanzielle Bedingungen zum Ausgleich von Fehlzeiten des 
pädagogischen Personals durch Krankheit, Urlaub oder Fortbildung. 

a. Wie hoch ist der Anteil aufgrund der im Vergleich zum Vorgänger-
senat veränderten Zahl der zu betreuenden Kinder? 

Von den veranschlagten 30 Millionen Euro Mehrausgaben entfällt ein Anteil von  
43 Prozent auf die erhöhte Zahl der zu betreuenden Kinder und den damit einherge-
henden Lohn- und Sachkostensteigerungen für die Jahre 2011 bis 2012. 

b. Wie hoch ist der Anteil aufgrund der mit dem Kita-Sofortprogramm 
beschlossenen Absenkung der Elternbeiträge? 

Der in der Frage unterstellte Zusammenhang besteht nicht. 

c. Wie hoch ist der Anteil aufgrund neuer Vereinbarungen mit den An-
bietern von Kindertagesbetreuung zur materiellen Ausstattung der 
GBS-Standorte? 

57 Prozent der veranschlagten 30 Millionen Euro Mehrausgaben entfallen auf die 
zusätzlichen Vereinbarungen mit den Anbietern der Kindertagesbetreuung. 

15. Wann wird die neue Gebührenordnung für Eltern vorgelegt werden? 

Die neue Gebührenordnung soll nach derzeitigem Planungsstand im Herbst 2011 
vorgelegt werden. 
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16. Wann werden die Verhandlungen mit den Anbietern von Kindertagesbe-
treuung über einen Landesrahmenvertrag zur ganztägigen Bildung und 
Betreuung abgeschlossen sein? 

Die Verhandlungen sollen nach derzeitigem Planungsstand im Herbst 2011 abge-
schlossen sein. 

17. Der Vorgängersenat hatte den Anbietern von Kindertagesbetreuung  
bereits finanzielle Unterstützung bei der Umwandlung von Hortplätzen in 
Krippenplätze in Aussicht gestellt. Ist beabsichtigt, diesbezüglich mit den 
Anbietern von Kindertagesbetreuung eine Vereinbarung abzuschließen? 

a. Wenn ja, wann und wie wird die Regelung im Detail ausgestaltet 
sein? 

Gemäß der Richtlinie der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration zum 
Investitionsprogramm Krippenausbau 2008 – 2013 in der aktuellen Fassung vom  
15. Juni 2011 ist eine Umwandlung von Hort- in Krippenplätze möglich. Die erforderli-
chen Änderungen der Richtlinie sind zuvor mit den Mitgliedern der Vertragskommissi-
on „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ abgestimmt worden.  

b. Aus welchem Haushaltstitel und in welchem Umfang werden dafür 
Mittel in den Jahren 2011, 2012, 2013 und 2014 bereitgestellt?  

Die Förderung der Maßnahmen zur Umwandlung von Hortplätzen in Krippenplätze 
erfolgt aus den verfügbaren Haushaltsmitteln des Titels 4500.893.41 „Investitionen im 
Bereich der Kindertagesbetreuung“. 

18. Wann gedenkt der Senat, die fünften und sechsten Klassen in die ganz-
tägige Bildung und Betreuung mit aufzunehmen? 

Nach den bisherigen Planungen schrittweise bis zum Schuljahr 2013/2014. 

19. Wie und mit welchen zusätzlichen Mitteln werden Kinder mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf nachmittags gebildet und betreut? 

Die Kinder werden im System GBS die gleiche Unterstützung erhalten wie zuvor im 
Hort. 

20. Werden auch die Vorschulklassen in das Konzept der ganztägigen Bil-
dung und Betreuung einbezogen? 

Wenn ja: 

a. Ab wann und an welchen Standorten? 

Ja, an allen Pilot- und Modellstandorten werden die Vorschulkinder mit Beginn des 
Schuljahres 2011/2012 in das Angebot der ganztägigen Bildung und Betreuung ein-
bezogen. 

b. Welcher Personalschlüssel gilt bei der ganztägigen Bildung und Be-
treuung für Vorschülerinnen und Vorschülern? Ist er identisch mit 
dem Personalschlüssel für Grundschülerinnen und Grundschüler? 

Für die Pilot- und Modellphase gilt für die Vorschülerinnen und Vorschüler der gleiche 
Personalschlüssel wie für die anderen Schülerinnen und Schüler, die an der ganztägi-
gen Bildung und Betreuung teilnehmen.  

c. Welcher Personalschlüssel findet derzeit bei der Anschlussbetreu-
ung an den Besuch einer Vorschule Anwendung? 

Der rechnerische Personalschlüssel bei der Anschlussbetreuung an den Besuch einer 
Vorschule liegt derzeit bei 1 : 13,6. 

d. Wird für die Betreuung von Vorschülerinnen und Vorschülern am 
Nachmittag ein eigenes pädagogisches Konzept entwickelt?  

Wenn nein, warum nicht? 
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Nein. Die Belange der Vorschülerinnen und Vorschüler während der Betreuung am 
Nachmittag werden im zu erstellenden gemeinsamen pädagogischen Konzept von 
Schule und Träger mit berücksichtigt. 

e. Werden Elementarkinder im Jahr vor der Schule im System GBS 
und im Kita-Gutscheinsystem hinsichtlich der Gebühren gleich be-
handelt werden? Soll die kostenfreie Betreuung bis 16 Uhr auch für 
Kinder im Jahr vor der Schulpflicht gelten, die eine Kindertagesein-
richtung besuchen?  

Wenn ja, ab wann?  

Wenn nein, warum nicht? 

Hinsichtlich der Gebühren wird es eine Gleichbehandlung für alle Elementarkinder im 
Jahr vor der Schule geben. Ab dem Schuljahr 2012/2013 soll für die Betreuung am 
GBS-Standort ein Entgelt in gleicher Höhe wie im Kita-Gutscheinsystem gezahlt wer-
den.
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Anlage 
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